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Antrag auf einen 
Reisekostenzuschuss für WissenschafterInnen
Zutreffendes bitte ankreuzen.

	Art der Veranstaltung:  FORMCHECKBOX 
 Tagungsteilnahme;  FORMCHECKBOX 
 Kongressteilnahme; 
 FORMCHECKBOX 
 Symposiumteilnahme;  FORMCHECKBOX 
 Forschungsaufenthalt


Antragstellerin / Antragsteller
	Name der Antragstellerin / des Antragstellers sowie vollständige Adresse der wissenschaftlichen Institution:

     Telefon:

     Fax:

     E-Mail:

· Geburtsort:
· Geburtsdatum:
· Staatsbürgerschaft:



	Details zur Veranstaltung:

Veranstaltungsort:

Veranstaltungstermin:

Funktion der Antragstellerin / des Antragstellers:

Thema der Präsentation:


	Beschreibung der Veranstaltung:



	Kostenaufstellung in Euro:
(als widmungsgemäß verwendet können Reisekosten, Kongressgebühren und Hotelkosten anerkannt werden)

Reisekosten:
Kongressgebühren:

Hotelkosten:

Gesamtkosten:


	Finanzierungsplan:
(Förderungen anderer Stellen müssen ausnahmslos bekannt gegeben werden)



	Österreichische Bankverbindung:
Bankinstitut:

Bankleitzahl:

Kontonummer:




Die Antragstellerin / Der Antragsteller bestätigt mit ihrer bzw. seiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben.
        Ort und Datum                                                                   Stampiglie und Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 
Bitte schließen Sie nachstehend angeführte Dokumente an:

	Tagungsunterlagen: Programm respektive Einladung der ausländischen Forschungseinrichtung

	Professorenbefürwortung im Falle eines nicht habilitierten Antragstellers

	Dienstvertrag für wissenschaftliche MitarbeiterInnen von steirischen Universitäten und gemeinnützigen außeruniversitären Forschungseinrichtungen

	Nachweis der Gemeinnützigkeit (zB Gesellschaftsvertrag, Bescheid, Finanzamt) bei steirischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen

	Meldezettel (für wissenschaftlich arbeitende Studierende  -  Nachweis des Hauptwohnsitzes in der Steiermark für den Zeitraum von mindestens einem Jahr vor Antritt des ersten Studiums in der Steiermark durchgehend bis heute und auch aktuell)








